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Für viele Medizinstudenten stellt 
der Rettungsdienst ein interes-
santes Aufgabengebiet dar. Sie 

lassen sich – zum Teil während des 
vorhergehenden Zivildienstes – zu Ret-
tungssanitätern ausbilden und arbeiten 
anschließend in der Notfallrettung ne-
benbei weiter. Für die einen ist es ei-
ne willkommene Möglichkeit, um die 
Wartezeit bis zur Zuteilung eines Stu-
dienplatzes zu überbrücken. Für andere 
stellt der Rettungsdienst eine lukrative 
Chance dar, sich das Studium durch ei-
nen Nebenjob zu finanzieren.

Ist das Studium aber erst einmal ab-
geschlossen, stellt sich oft die Frage, 
ob der medizinische Akademiker nach 
Erhalt der Approbation immer noch 
als „normaler“ Rettungsdienstler – 
sprich: Assistent des Arztes – eingesetzt 
werden kann oder nicht. Er ist ja jetzt 
schließlich selbst Mediziner.

Grundsätzlich erlischt durch die Ap-
probation nicht die vorhergehende Aus-
bildung zum Rettungssanitäter oder 
-assistent. Dies gilt übrigens genauso 
für pflegerische Ausbildungen. Die Ap-
probationsordnung der Ärzte sieht hier 
keine Ausübungsverbote vor. Auch die 
Bundesärztekammer (BÄK) hat zu die-
sem Bereich keine allgemeine Stellung-
nahme verfasst.

Im Einzelfall wird durch die BÄK 
jedoch auf Anfrage die Auffassung 
vertreten, dass eine Tätigkeit mit ret-
tungsdienstlicher Qualifikation unpro-
blematisch möglich ist. Der betroffene 

Jungmediziner müsse sich jedoch be-
wusst sein, dass er sich mit einer Tä-
tigkeit im Rettungsdienst in ein juristi-
sches Spannungsfeld begebe.

Dies beginnt bereits auf der persön-
lichen Ebene. Einerseits ist der Medi-
ziner nämlich für die „alten“ Kolle-
gen plötzlich suspekt, weil er – bisher 
vielleicht nur „Fahrer“ – auf einmal 
strenggenommen höher qualifiziert ist 
als sie selbst. Andererseits muss sich 
der Rettungsdienstler mit „Arztausbil-
dung“ stets vergegenwärtigen, dass er 
aufgrund seines Arbeitsvertrages den 
Strukturen und damit auch den Hierar-
chien im Rettungsdienst untersteht.

Überspitzt formuliert: Auch ein Be-
triebswirt, der Taxi fährt, bleibt Taxi-
fahrer und wird trotz seiner akademi-
schen Ausbildung nicht automatisch 
zum Assistenten der Geschäftsleitung. 
Arbeitsvertraglich und auch nach den 
jeweiligen Landesrettungsdienstgeset-
zen schuldet der als Rettungsdienstmit-
arbeiter eingesetzte Jungmediziner nur 
die Tätigkeit eines Rettungsassistenten 
oder -sanitäters.

Größte Vorsicht ist im Umgang mit 
Ärzten bzw. Notärzten geboten. Es 
handelt sich um deren Patienten, sie 
sind verantwortlich für die therapeuti-
sche Entscheidung und tragen die al-
leinige Verantwortung. Der approbier-
te Arzt, der als Rettungsassistent tätig 
wird, ist in dieser Funktion weiterhin 
nur „Helfer des Arztes“. 

Eine Entscheidung des Oberlandes-

Wenn Mediziner im Rettungsdienst jobben

Rechtlicher 
Drahtseilakt
Doppelqualifikationen sind in der Regel ein Vorteil. Im Rettungs-
dienst kann das aber zu Problemen führen. Beispielsweise, wenn 
ein Arzt als Rettungsassistent jobbt. Darf er dann ärztliche  
Maßnahmen trotzdem durchführen?

gerichts (OLG) Frankfurt/Main kann 
weiterhelfen, wenn der Mediziner als 
Rettungsassistent der Auffassung ist, 
der ärztliche Kollege behandle subop-
timal (vgl. Aktenzeichen 24 U 18/89). 
Demnach muss ärztliches Hilfspersonal 
die Handlungen des Arztes zwar grund-
sätzlich nicht in Frage stellen. Es sollte 
jedoch bei einer erkennbaren Fehlbe-
handlung einen kritischen Vorhalt ma-
chen, damit der behandelnde Arzt die 
Chance hat, seine Therapie- und Diag-
noseentscheidung zu überdenken. Die 
Form der Anmerkung sollte jedoch zu-
rückhaltend und nicht besserwisserisch 
sein.

Vorwurf der Unterlassung  
steht schnell im Raum

Die eigentliche juristische Problem-
stellung findet sich aber im Strafrecht. 
Hier taucht die Frage auf, ob sich ein 
approbierter Arzt, der als Rettungssa-
nitäter in den Einsatz geht, nicht unter 
Umständen der Unterlassung schuldig 
macht. Beispielsweise, weil er mögliche 
Maßnahmen nicht ergreift und dem Pa-
tienten damit nicht die ihm tatsächlich 
und rechtlich mögliche Therapie zu-
kommen lässt. Denkbar wäre das zum 
Beispiel bei der Verordnung und Appli-
kation von Medikamenten.

Diese Situation würde man mit Zu-
rückhaltung ähnlich den Voraussetzun-
gen des rechtfertigenden Notstandes 
nach Paragraph 34 Strafgesetzbuch 
(StGB) lösen müssen. Nur dann, wenn 
auch Rettungsassistenten notkompe-
tent würden, könnte der Mediziner als 
besser ausgebildete Person bestimmte 
Maßnahmen ergreifen, die ihm ja auch 
ohne Verstoß gegen das Heilpraktiker-
gesetz möglich sind.

Jeder approbierte Mediziner, der im 
„normalen“ Rettungsdienst aktiv ist, 
muss sich dieser Probleme und auch 
der rechtlichen Unsicherheiten bewusst 
sein. Die Entscheidung, weiterhin als 
ärztliches Assistenzpersonal im Ret-
tungsdienst tätig zu sein, muss daher 
gründlich überlegt sein. Eine verbindli-
che Rechtssicherheit besteht jedenfalls 
nicht.
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